
K . k. nied.-österr. Statthalterei.

Kundmachung
über den Verkehr mit Gemüse in Gebietsteilen des XII. u. XIII. Bezirkes
derk.k. -nnd Residenzstadt Wien und in einzelnen Gemeinden

des politische» Bezirkes Hietzing-Umgebung.
Auf Grund des§ 9 der kaiserlichenVerordnungvom 24. März 1917, N.-G.-Bl. Nr. 131, wird überErmächtigung

des k. k. Amtes für Bolksernährungim XII. und in dem südlichvon der Wientallinieder Stadtbahn gelegenenTeil des
XIII. Bezirkes derk. k. Reichshaupl- und ResidenzstadtWien, sowie in dem Gebieteder GemeindeAlt- und Ncu-Erlaa im
politischenBezirkHietzing-Umgebungvom 12. September1917 angefangender Einkaufvon GemüsebeimErzeugerund der
Verkaufdurchden Erzeugeraußerhalbdes unten bczcichnetenSammelplatzesverboten.

Die Erzeuger sind verpflichtet, das Gemüse mit Ausnahme des Eigenbedarfesauf den Sammelplatzin Wien,

XII. Bezirk. Hetzendorferstratzezwischen
, Breitenfurter - u. Altmannsdorferstratze

zu bringen.
Die näherenBestimmungenüber die Regelung des Gefchäftsverkehrcsaus diesemSammelplätzehat der Wiener

Magistrat zu erlassen.
ÜbertretungendieserKundmachungwerdennach8 11 der kaiserlichenVerordnungvom 24. März 1917, R.-G.-Bl.

Nr. 131, mit Geldstrafenbis zu 10.000 Kronenoder Arrestbis zu6 Monaten geahndet.
TerStatthalter:

s« Bleyleben m. p.
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